
über Presseräte und berufsethische Kodizes 
in 35 europäischen Ländern auf, was einen
Überblick vermittelt, der die üblichen Ver-
gleichsstudien zwischen einigen Ländern auf-
wertet.

Zu den Schwächen gehört, dass die Aufsätze
durchweg abstrakt bleiben und wenig Bezug
zur Medienpraxis haben. Angesichts der Un-
terschiedlichkeit der Medienkulturen, auf die
sie Bezug nehmen könnten, ist das kaum anders
zu erwarten. Dass das Projekt nur „Core Mate-
rials“, Kernmaterialien, für die Entwicklung
von berufsethischen Kursen bereitstellen will,
wird durch seinen interkulturellen Charakter
erzwungen.

Wer nach einer praktischen, für Journalisten,
Öffentlichkeitsarbeiter oder Werbeleute ak-
zeptablen Berufsethik sucht, wird außerdem
mehr Verständnis dafür vermissen, dass das
Bemühen, mit dem Medium bei einem mög-
lichst zahlreichen Publikum anzukommen,
nicht nur vom kommerziellen Kalkül, sondern
auch vom publizistischen Ethos nahegelegt
wird. Neugier und Sensationsbedürfnis der Re-
zipienten können ja wertvolle Hilfen bei der
Aufgabe sein, Öffentlichkeit herzustellen,
wenn die Medien sie als Vehikel für die Infor-
mationsverbreitung zu nutzen verstehen. Und
er wird vielleicht, hier wie in vielen anderen
medienethischen Texten, auch mehr Verständ-
nis dafür vermissen, dass die Entscheidung dar-
über, was im öffentlichen Interesse liegt,
schwerlich vom einzelnen Journalisten, son-
dern nur von der Öffentlichkeit selbst getroffen
werden kann. Auch diesem Band hätte es gut
getan, wenn neben Theologen, Philosophen
und Sozialwissenschaftlern mehr Autoren aus
der Medienpraxis beteiligt worden wären.

Ob überhaupt welche dabei sind, lässt sich
schwer sagen, weil die Autoren entgegen einem
mittlerweile Standard gewordenen Usus nicht
vorgestellt werden. Das wäre angesichts der
kulturellen Vielfalt der Autorenschaft gerade
hier wichtig. Leider fehlt auch ein Register, und
in den Literaturverzeichnissen der Aufsätze
finden sich Lücken und Fehler. Lassen die eu-
ropäischen Mittel nicht mehr editorische Sorg-
falt zu?

Horst Pöttker

Matthias Knothe

Die neuen Institutionen des Rundfunk-
staatsvertrages zwischen Rechtsaufsicht
und Staatsfreiheit

Bargstedt: Brand, 2000. – 307 S.

Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2000

ISBN 3-925106-14-6

Mit dem am 01.01.1997 in Kraft getretenen 3.
Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde die
bundesweite Rundfunkordnung einer grundle-
genden Reform unterzogen. Kernpunkte bilde-
ten zum einen die Neuregelung des Verfahrens
der Gebührenfestsetzung für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk, mit der die Länder die
Vorgaben des Gebührenurteils des BVerfG
umsetzten; zum anderen die Umstellung der
rundfunkspezifischen Konzentrationskontrol-
le vom Modell der Begrenzung von Unterneh-
mensbeteiligungen zu dem der Marktanteilsbe-
grenzung. In beiden Bereichen gingen die Än-
derungen der materiellen Rechtsvorschriften
einher mit tief greifenden institutionellen
Änderungen: Die Kommission zur Überprü-
fung und Ermittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten (KEF) wurde „entstaat-
licht“. Für die Konzentrationskontrolle wur-
den zwei neue Organe, die Kommission zur
Ermittlung der Konzentration im Medienbe-
reich (KEK) und die Konferenz der Direktoren
der Landesmedienanstalten (KDLM) geschaf-
fen, die innerhalb des von der jeweils zuständi-
gen Landesmedienanstalt verantworteten Li-
zenzierungsverfahrens die spezifisch konzen-
trationsrechtlichen Prüf- und Entscheidungs-
befugnisse wahrnehmen.

Die vorliegende, als rechtswissenschaftliche
Dissertation verfasste Arbeit hat diese neuen
bzw. reformierten Institutionen zum Gegen-
stand. Dem Autor kommt dabei zustatten, dass
er als Rundfunkreferent des Landes Schleswig-
Holstein selbst an diesem Gesetzgebungspro-
zess mitgewirkt hat und die rechtswissen-
schaftliche Betrachtung daher durch interes-
sante Einblicke in die Entstehungsgeschichte
und ihre politischen Hintergründe ergänzen
kann. 

In den Mittelpunkt seiner Untersuchung
stellt Knothe die Frage, inwieweit die Ausge-
staltung der neuen Institutionen den Grundsät-
zen der Rundfunkfreiheit, insbesondere dem
Gebot der Staatsunabhängigkeit, entspricht
und welche Funktion dabei der staatlichen
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Rechtsaufsicht zukommt. In detaillierten, gele-
gentlich ins Akribische gehenden Untersu-
chungsschritten handelt er diese Fragestellung
im Blick auf die Zusammensetzung und das Be-
rufungsverfahren der jeweiligen Institution,
ihre Finanzierung sowie die Verfahrensabläufe
ab. Entscheidendes inhaltliches Kriterium ist
nach seinem Verständnis die Programmrele-
vanz des jeweiligen Organhandelns bzw. die
Sicherung der Programmgestaltungsfreiheit ge-
genüber auch nur mittelbarem staatlichem Ein-
fluss.

Knothe legt dabei relativ strenge Maßstäbe
an und kommt daher im Einzelfall zu durchaus
kritischen Befunden: Problematisch erscheint
ihm insbesondere das Verfahren der Berufung
der KEF-Mitglieder durch die Ministerpräsi-
denten. Auch wenn er nicht zum Verdikt der
Verfassungswidrigkeit kommt, rät er zu einer
Modifikation dahingehend, die Berufung an 
ein Vorschlagsrecht gesellschaftlicher Gruppen
zu binden und zur Vermeidung von „Domes-
tifizierungseffekten“ eine Wiederwahl auszu-
schließen, bei gleichzeitiger Verlängerung der
Amtszeit. Als problematisch für die Unabhän-
gigkeit der KEF sieht er auch ihre organisatori-
sche und finanzielle Anbindung an die Staats-
kanzlei Rheinland-Pfalz. 

Schwer nachvollziehbar allerdings ist, dass
im Fall der KEK das Berufungsverfahren durch
die Ministerpräsidenten frei von verfassungs-
rechtlichen Bedenken sein soll, weil hier die
Expertenfunktion im Vordergrund stehe. Und
während Knothe bei der Berufung der Mitglie-
der der KEK für strikte Unabhängigkeit von
den Landesmedienanstalten eintritt (wie er die
KEK überhaupt lieber als ein von den Landes-
medienanstalten rechtlich unabhängiges Organ
gesehen hätte) hat er bezüglich ihrer finanziel-
len Abhängigkeit von den Medienanstalten
keine Bedenken. Problematisiert wird von ihm
auch die Zusammensetzung der KDLM, da 
die doppelte Organstellung der Direktoren als
Mitglieder der KDLM und als Exekutivorgane
der Medienanstalten zu Rollenkonflikten
führen könne.

Eingehend befasst sich Knothe mit der Frage
nach Inhalt und Grenzen der staatlichen
Rechtsaufsicht, die er als Gegengewicht zur
Autonomie der Rundfunkinstitutionen in je-
dem Fall für notwendig erachtet. Mangels nor-
mativer Ausgestaltung der Rechtsaufsicht über
KEF, KEK und KDLM im Rundfunkstaats-
vertrag müsse insoweit auf allgemeine Rechts-

grundsätze zurückgegriffen werden, die zu-
mindest rechtsaufsichtliche Informations- und
Hinweisbefugnisse als zulässig erscheinen las-
sen. Weiter gehende Eingriffsbefugnisse be-
dürften jedoch einer Konkretisierung im
Rundfunkstaatsvertrag. Den Rückgriff auf all-
gemeine kommunalrechtliche Regelungen hält
der Autor insoweit für unzulässig. 

Die Reformvorschläge Knothes dürften je-
doch schon heute in vielen Punkten von der
Entwicklung der juristischen und politischen
Diskussion überholt sein, die sich nicht mehr
auf eine Reform der bestehenden Institutionen
beschränkt, sondern das bestehende Regulie-
rungsmodell als Ganzes kritisch in Frage stellt.
Hierauf geht der Autor am Ende seiner Arbeit
selbst, wenn auch nur sehr kursorisch, ein,
wenn er sich mit neuen Modellen staatlicher
Rundfunkregulierung befasst, wobei er sich
insbesondere auf das von Hoffmann-Riem ent-
wickelte Konzept der „regulierten Selbstregu-
lierung“ bezieht.

Die äußerst kenntnis- und materialreiche
Darstellung der Institutionen des Rundfunk-
staatsvertrags und ihrer politischen Hinter-
gründe, verbunden mit einer detaillierten Auf-
fächerung der rechtlichen Probleme im Span-
nungsverhältnis zwischen den Prinzipien der
Staatsunabhängigkeit einerseits, der staatlichen
Ausgestaltungs- bzw. Funktionsgewährleis-
tungspflicht andererseits, verspricht auch dem
sachkundigen Leser manchen zusätzlichen Er-
kenntnisgewinn. Es spricht für die wissen-
schaftliche Unabhängigkeit des Autors, dass er
mit kritischen Bemerkungen zu manchen Re-
gelungen des Rundfunkstaatsvertrags nicht
spart – auch wenn er sie im Ganzen, gemessen
an der Latte des Verfassungsrechts, an keinem
Punkt für unzulässig erachtet.

Dieter Stammler

Adelheid von Saldern / Inge Marßolek

Radiozeiten

Herrschaft, Alltag, Gesellschaft 1924 – 1960

Potsdam: Verlag für Berlin-Brandenburg, 1999.
– 275 S.

(Veröffentlichungen des Deutschen Rund-
funkarchivs; 25)

ISBN 3-932981-44-8
Sammelwerke haben es heute schwer. Es er-
scheint jede Woche ein neuer Band, jede Ta-
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